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Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung  
Postfach 12 03 22, 53045 Bonn 

Frau 
Xiaowei Chen 
Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. 
Singerstraße 109 
10179 Berlin 
 
Nur per E-Mail: 
x.chen.xey5fze3py@fragdenstaat.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 14.02.2017 #20343 
 

Sehr geehrte Frau Chen, 

 

vielen Dank für Ihr Interesse an der Arbeit des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Sie haben am 

14.02.2017 einen Antrag nach dem IFG gestellt, in dem Sie um Auskunft über 

die Anzahl der Planstellen, die im BMZ für das Thema Informationsfreiheit 

vorgesehen sind, baten.  

 

Gerne komme ich Ihrem Antrag nach: 

Im BMZ sind – je nach Aufkommen und Umfang der Anfragen nach dem 

Informationsfreiheitsgesetz (IFG) – bis zu drei Personen in der Verwaltung mit 

dem Thema Informationsfreiheit befasst. Diese bearbeiten Grundsatzfragen zu 

dem Thema, koordinieren die Zulieferung der erbetenen Informationen, prüfen 

ggf. die Erfüllung von Voraussetzungen der Ausnahmetatbestände des IFG und 

bescheiden Anträge sowie Widersprüche nach dem IFG in Zusammenarbeit mit 
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Personal aus den jeweils zuständigen Fachreferaten und ggf. auch anderen 

Ressorts und/oder betroffenen Dritten. 

 

Gebühren 
Da es sich um eine einfache Auskunft i.S.d. § 10 Abs. 1 S. 2 IFG handelt, 

werden keine Gebühren erhoben. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dahlmannstraße 4, 53113 

Bonn, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

elektronisch unterzeichnet  Alexandra Guhr 
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